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1 Einleitung
1.1 Ausgangslage

Die rechtskräftigen Nutzungsplanungen der Gemeinden Ober- und Niedererlinsbach
wurden Ende der 1990er Jahre erstellt und 2000 resp. 2004 vom Kanton genehmigt. Im
Anschluss an die Fusion der beiden Gemeinden im Jahr 2006 wurden sowohl Bau- wie
Zonenreglement harmonisiert, was für die Nutzungspläne (Bauzonenplan, Gesamtplan,
Erschliessungsplan) aber noch aussteht.

Laut § 10 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) ist eine Überprüfung alle 10
Jahre angezeigt. Vorgängig zur Überarbeitung der grundeigentümerverbindlichen Nut-
zungsplanung wurde ein räumliches Leitbild erarbeitet.

1.2 Grundlagenbericht & Planungsbericht

Der vorliegende Bericht wurde bereits im Rahmen des Leitbildprozesses erarbeitet und
für die vorliegende Nutzungsplanung nachgeführt.

Er thematisiert die relevanten (übergeordneten) planerischen Grundlagen und behan-
delt den aktuellen Stand der Gemeinde sowie die Entwicklung in den vergangenen Jah-
ren.

Die eigentlichen Änderungen im Rahmen der Ortsplanungsrevision sind im separaten
Planungsbericht gem. Art. 47 RPV erläutert.
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2 Übergeordnete Rahmenbedingungen
2.1 Bund

Die erste Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG-1) wurde an der
Volksabstimmung vom 3. März 2013 angenommen und am 1. Mai 2014 in Kraft gesetzt.
Dieses sieht insbesondere im Bereich der Siedlungsentwicklung neue Rahmenbedingun-
gen vor. Als prioritäres Prinzip werden die Innenentwicklung und Siedlungsverdichtung
festgelegt, allfällige Neueinzonungen stehen erst an zweiter Stelle. Die konkreten Vorga-
ben hierfür regelt der überarbeitete kantonale Richtplan.

Die zweite Etappe (RPG-2) widmet sich schwergewichtig dem Bauen ausserhalb der
Bauzonen, welches in vielen Fällen eine direkte Wirkung auf die Eigentümer hat. Diese
Teilrevision ist allerdings noch im Gang.

2.2 Richtplan Kanton Solothurn

Die Rahmenbedingungen für die Ortsplanung werden durch den kantonalen Richtplan
festgelegt. Im gemäss RPG-1 revidierten kantonalen Richtplan sind für Erlinsbach SO
die nachstehenden wichtigen Inhalte festgehalten. Im Rahmen der Ortsplanungsrevi-
sion sind diese zu berücksichtigen.

Abbildung 1: Raumkonzept Kanton Solothurn
(Stand 2021)
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Abbildung 2: Richtplan Kanton Solothurn
(SOGIS, abgerufen 06/2024)

Thema Aussage für Erlinsbach SO

Kantonales Raumkonzept Erlinsbach SO ist dem agglomerationsgeprägten Raum zugewiesen:
- Siedlungsentwicklung nach innen anstreben
- Erhöhung der Siedlungsqualität (Siedlungsgrenzen, Freiräume erhalten)

S-1.1 Siedlungsgebiet und
Bauzonen (Auszug)

- S-1.1.7 & 1.1.9: Diverse Anforderungen für Einzonungen (Abstimmung,
Erschliessung, Dichte etc.)

- S-1.1.15: Gemeinden ergreifen Massnahmen gegen nicht verfügbare
Bauzonen, Reservezonen in der Regel der Landwirtschaftszone zuweisen

- S-1.1.16: Gemeinde ermitteln Verdichtungspotenziale

S-1.2 Siedlungsqualität - Siedlungsentwicklung nach innen, qualitätssichernde Verfahren für ge-
meindeeigene Bauten, schaffen öffentlicher Räume, Förderung natürli-
cher Lebensräume, ökologischer Ausgleich

- Aussagen zu Städtebau, Strassenraumgestaltung, öffentlichem Raum

S-2.1 Ortsbildschutz - Niedererlinsbach ist Ortsbild von nationaler Bedeutung

L-1.3 Strukturverbesserungen - Güter- und Teilregulierung

L-2.4 Kantonale Naturreservate - Grien

L-2.6 BLN-Gebiete - Aargauer und östlicher Solothurner Faltenjura

L-3.1 Kantonale Vorranggebiete
Natur und Landschaft

- Gugen – Rüttmatt – Geissflue
- Aareschachen, Niederamt zwischen Winznau und Aarau
- Sennhof – Frauhaldenhof – Fluerain (kleine Teilfläche)

L-3.3 Wildtierkorridore - SO 32 Gugenfeld: regionale Bedeutung
- SO 13 Eppenberg – Wöschnau: regionale Bedeutung (Korridor ist unter-

brochen, Sanierungsbedarf)

L-5 Freizeit, Sport und Erholung - Schachenpark (interkommunal)

E-2.2 Wasserkraftwerke - Stauwehr Aare

E-3.2 Kies - Kiesabbaugebiet Birch Nord (siehe Ausschnitt links: weitere Abbau-
etappe, Zwischenergebnis, Beschluss E-3.2.2)

- Steinbruch Gugen (Erweiterung, Festsetzung, Beschluss E-3.3.1)

Grau markiert: direkter Handlungsbedarf

Derzeit wird die Erweiterung des Kiesabbaugebiets Birch im Richtplan mit Stand
«Zwischenergebnis» und folgender Handlungsanweisung bezeichnet (E-3.2.1). «Mit
dem Abschluss und der Rekultivierung des bestehenden Standorts Birch und angesichts
der grossen Abbaumächtigkeit besteht ein Interesse am weiteren Abbau. Eine Realisie-
rung wäre im Sinne des Interessenausgleichs zwischen Wald und Landwirtschaft. Die
betroffene Unternehmung erarbeitet zusammen mit der Gemeinde Erlinsbach SO ein
Konzept zum Schutz der Siedlung.»

Hellblau: Erweiterung Birch
(Auszug kant. Richtplan)
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Ob eine allfällige Löschung oder Herabstufung in Frage kommt, muss im Rahmen eines
entsprechenden Antrages der Gemeinde geprüft werden. Die Gemeinde Erlinsbach hat
im Jahr 2015 eine Einwendung zur Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplans ein-
gereicht, aber schliesslich keine Beschwerde dazu eingereicht.

2.3 Richtplan Kanton Aargau

Der Aargauer Richtplan macht für den Raum Erlinsbach die nachstehenden Aussagen.
Die aufgeführten Elemente sind generell zu berücksichtigen. Für Erlinsbach SO entsteht
aber kein direkter Handlungsbedarf.

Abbildung 3: Raumkonzept Kanton Aargau
(Quelle: AGIS, abgerufen 06/2024)

Abbildung 4: Richtplan Kanton Aargau
(Quelle: AGIS, abgerufen 06/2024)

Thema Aussage für Erlinsbach AG

Kantonales Raumkonzept Erlinsbach AG ist Teil des urbanen Entwicklungsraums:
- Ein grosser Teil des Wachstums findet in diesem gut erschlossenen

Raum statt. Diese Räume sollen städtebaulich aufgewertet werden.

Nr. 1 - Ortsbild von regionaler Bedeutung

Nr. 2 - Interessengebiet Grundwassernutzung

Nr. 3 - Kantonales Naturschutzgebiet

Nr. 4 - Landschaft von kantonaler Bedeutung

12

3
4
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2.4 Agglomerationsprogramm AareLand

Aus dem Agglomerationsprogramm ergeben sich für Erlinsbach folgende Aussagen:

Thema Aussage für Erlinsbach

Zukunftsbild Erlinsbach liegt ausserhalb des urbanen Entwicklungsraums und wird als länd-
liche Entwicklungsgemeinde klassiert.

Agglomerationspark Aare
(Schachenpark)

- Flusslauf der Aare naturnah gestalten
- Zugang zum Flusslauf ist von den Wohngebieten aus mit dem Fuss- und Ve-

loverkehr sicherzustellen.

Siedlungszäsur - Die Siedlungszäsuren sind von Bebauungen freizuhalten. Grössere Sied-
lungsentwicklungen in deren Richtung sind ausgeschlossen. Neue landwirt-
schaftliche Bauten und Anlagen sind in Hofnähe konzentriert. Neusiedlungen
sind ausgeschlossen.

- Die betroffenen Gemeinden koordinieren die angestrebte Entwicklung in den
Siedlungszäsuren, vor allem betreffend ökologische Vernetzungs- und Auf-
wertungsprojekte, Übergang zwischen Siedlungs- und Freiräumen sowie
Siedlungsbegrenzung und -entwicklung, aber auch Ausbau des Fuss- und
Velowegnetzes abseits der Verbindungsstrassen zwischen den Ortschaften.

Teilstrategie Siedlung und
Landschaft

- Schwerpunkt der künftigen Wohnentwicklung liegt beim qualitätsvollen Ge-
schosswohnungsbau.

- Grössere Entwicklungsgebiete werden auf der Grundlage von Entwicklungs-
konzepten erarbeitet.

- Die Übergänge vom Siedlungsgebiet in Landschafts- und Landwirtschaftsge-
biete sind besonders sorgfältig gestaltet.

Teilstrategie Mobilität - Basiserschliessung mit Bussen (mit Taktverdichtungen während den Pendler-
zeiten), das auf das Angebot des nächsten ÖV-Knotens abgestimmt ist.

- Sichere und direkte Velowege an den nächsten Bahnhof (bzw. wichtige Halte-
stelle).

- Anlagen der kombinierten Mobilität (Park+Ride, Bike+Ride) entlang der ländli-
chen Entwicklungsachsen vereinfachen das Umsteigen auf den öffentlichen
Verkehr und entlasten somit Zentren und urbane Entwicklungsräume vom
MIV.

Massnahmen 2. Generation - OD12: Betriebs- und Gestaltungskonzept für Zentrumsbereich

Massnahmen 3. Generation - S301: Vorgaben zur Innenentwicklung
- L301: Vorgaben zur Gestaltung des siedlungsnahen Landschaftsraums
- L302: Vorgaben zur Aufwertung des Aare-Flussraums (Gemeinden koordinie-

ren Nutzungsansprüche und erstellen bei Bedarf gemeindeübergreifende Nut-
zungskonzepte)

Massnahmen 4. Generation - Str406: Aufwertung Ortsdurchfahrt Aarau - Erlinsbach

Abbildung 5: Zukunftsbild Agglomerations-
programm 4. Generation
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3 Siedlung
3.1 Siedlungsentwicklung

Die räumliche Entwicklung von Erlinsbach lässt sich folgendermassen beschreiben:

- Lage auf topografischer Terrasse am Fuss der südlichsten Jurakette;
- ursprünglich Haufendorf Niedererlinsbach und Strassendorf Obererlinsbach

mit riesigem Bestand an Obstbaumkulturen (Hostetten) in den hinteren Bau-
tiefen und dem angrenzenden Kulturland;

- entlang der Verbindungsstrassen zwischen Aarau, Niedergösgen und über die
Salhöhe in das Fricktal bzw. Ergolztal;

- Aargauer Siedlungsteil hat sich erst in den 1960er Jahren flächig entwickelt;
- Anfang 1990er Jahre sind Nieder- und Obererlinsbach endgültig zusammenge-

wachsen;
- heute kompaktes Siedlungsgebiet mit Rückgrat der Ortsdurchfahrt und dem

Erzbach sowie der praktisch durchgehend begleitenden historischen Bausub-
stanz der Ortskerne;

- beidseitig der Ortsdurchfahrt liegende Einfamilienhausquartiere, nur einzelne
dispers verteilte Mehrfamilienhausüberbauungen.

Abbildung 6: Luftbild 1939 (Quelle:
www.geo.admin.ch)
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Abbildung 7: Zeitreise Erlinsbach (Quelle:
geo.admin.ch)
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Heute präsentiert sich der Raum Erlinsbach als dörflich geprägte, isolierte Wohnge-
meinde am Rand der Agglomeration Aarau und als Tor in die Hügelzonen der Jurakette.
Die Grenze zwischen den beiden Erlinsbach ist nicht mehr erkennbar.
Das langgezogene Siedlungsgebiet ist geprägt durch:

- zwei komplementäre Zentren: das Zentrum in Obererlinsbach liegt auf der Aar-
gauer Seite, jenes von Niedererlinsbach auf der Solothurner Seite;

- flächige, stark durchgrünte und bis in die Hanglagen hineinragende Einfamili-
enhausquartiere;

- zwei Arbeitsplatzgebiete an Ortseingängen (Stüsslinger- und Gösgerstrasse).

3.2 Kulturelles Erbe

Ortsbild

Niedererlinsbach ist als Ortsbild von nationaler Bedeutung klassiert. Laut ISOS-Grund-
lagen besitzen folgende Baugruppen das höchste Erhaltungsziel (A):

- 1.1 Ortskern
- 1.2 Strassenzug Rainlistrasse
- 1.3 Strassenzug Kirchweg
- 1.4 Oberdorf

Darüber hinaus sind noch weitere Baugruppen oder unbebaute Gebiete als erhal-
tungswürdig bezeichnet (vgl. ISOS-Inventar).

Abbildung 8: Auszug ISOS mit hinweisenden
Empfehlungen, grün = Erhaltungsziel A
(Quelle geo.admin.ch)
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Kulturobjekte

Die nachstehend abgebildeten Objekte sind mittels kantonaler Verfügung geschützt.

Abbildung 9: Denkmalgeschützte Objekte
(Quelle: SOGIS, abgerufen Juni 2024)
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Historische Verkehrswege

Einzelne Wegabschnitte in Erlinsbach SO sind als historische Verkehrswege von natio-
naler Bedeutung klassiert:

- Obererlinsbach: Wegstück im Barmelhof, Wegstücke entlang Erzbach
- Niedererlinsbach: kurzes Wegstück am Erzbach (Verbindung zwischen Aar-

auer- und Erzbachstrasse), Abschnitte entlang Gugenstrasse

Darüber hinaus sind noch Wege von regionaler oder lokaler Bedeutung bezeichnet.

Abbildung 10: Auszug IVS (Quelle geo.ad-
min.ch, abgerufen 06/2024)
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3.3 Nachbargemeinden

Erlinsbach SO grenzt an zwei Nachbarkantone und neun Nachbargemeinden an:
- Kanton Aargau: Erlinsbach AG, Aarau
- Kanton Solothurn: Eppenberg-Wöschnau, Schönenwerd, Niedergösgen, Stüss-

lingen, Rohr, Kienberg
- Kanton Basel-Landschaft: Oltingen

Abbildung 11: Gemeinden um Erlinsbach SO
(Quelle: map.geo.admin.ch)

Erlinsbach AG
Die beiden Erlinsbach (SO, AG) besitzen ein gemeinsames Siedlungsgebiet, welches zu
grossen Teilen vom Erzbach getrennt wird. Da es sich um ein historisch gewachsenes
Siedlungsbild handelt, sind die administrativen Grenzen nicht mehr ablesbar.

Abbildung 12: Bauzonenpläne beider Erlins-
bach (Quellen: SOGIS, AGIS)

Ein spezieller Koordinationsbedarf für die Ortsplanung hat sich jedoch nicht ergeben.

Eppenberg-
Wöschnau

Schönenwerd

Niedergösgen

Stüsslingen

Rohr

Oltingen

Kienberg

Erlinsbach AG

Erlinsbach SO

Aarau
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3.4 Öffentliche Infrastruktur und Ausstattung

Die Hauptversorgung und wichtigen öffentlichen Einrichtungen beider Erlinsbach kon-
zentriert sich im Dorfkern von Niedererlinsbach (SO). Der nördliche Teil verfügt (zu-
sammen mit dem Kerngebiet von Erlinsbach AG) über eine gute Grundversorgung.

Die Primarschulen sind auf mehrere Standorte verteilt (2 im nördlichen, 2 im südlichen
Teil). Die Oberstufe befindet sich im Schulhaus Bläuen (Erlinsbach AG). Die gesamte
Schule wird kantonsübergreifend geführt.

Die Schulraumkapazitäten genügen den langfristigen Bedürfnissen der Gemeinde. Es
sind keine speziellen raumsichernden Massnahmen nötig (z.B. neue OEBA-Zonen).

Abbildung 13: öffentliche Ausstattung
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3.5 Siedlungsstruktur

Folgende Elemente prägen das Siedlungsgebiet:

- insgesamt niedrige Siedlungsdichte (44.6 E/ha in den Wohn- und Mischzo-
nen);

- grossflächige Einfamilienhausquartiere sowie einzelne dichtere Überbauungen
(i.d.R. dreigeschossig), die dispers über das Siedlungsgebiet verteilt sind;

- dichtere Besiedlung mit gemischten Nutzungen (Einwohner & Beschäftigte)
entlang der Ortsdurchfahrt von Nieder- und Obererlinsbach, sowie entlang der
Aarauerstrasse;

- stark durchgrünte Wohnquartiere;
- praktisch ausschliesslich Punktbauten (vereinzelt zusammengebaute Typolo-

gien wie Doppeleinfamilien- oder Reihenhäuser);
- Konzentration von exponierten Terrassenhäusern in Erlinsbach AG (Brühl-

strasse, Buchhalde);
- die Ortseingänge sind durch Arbeitsgebiete mit geringer Nutzungsintensität

geprägt.

Abbildung 14: Links Einwohnerdichten 2022;
rechts Beschäftigtendichte (2021) (Quelle:
map.geo.admin.ch)

3.6 Demographische Entwicklung

Bevölkerung
Nach einer Periode der Stagnation hat in Erlinsbach SO seit 2008 wieder eine Wachs-
tumsphase eingesetzt. Die Gemeinde zählte Ende 2023 3'718 Einwohner. Das Wachstum
in den letzten 15 Jahren (2008 – 2023) betrug im jährlichen Durchschnitt rund +1.6%
(ca. +50 Personen pro Jahr, was doppelt so hoch war, wie die Wachstumsraten des Kan-
tons oder des Bezirks Gösgen (je rund 0.8% pro Jahr). Bei gleichbleibendem Trend
könnten für das Jahr 2040 rund 4‘500 erwartet werden.

Dieser 15-Jahres-Trend liegt in etwa zwischen den kantonalen Szenarien «mittel» und
«tief» (2015-20240). Die kantonale Prognose (mittleres Szenario, 2015-2040) sieht
ein Wachstum vor, das über dem 10-Jahres-Trend liegt:

-bis ca. 2035 (15-Jahres-Horizont für Nutzungsplanung): knapp 4‘800 Ein-
wohner

-bis ca. 2040: rund 5‘200 Einwohner
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Das massgebende Bevölkerungsziel wurde im räumlichen Leitbild definiert.

Abbildung 15: Bevölkerungsprognosen

Mit dem prognostizierten Wachstum wird sich auch die altersmässige Verteilung der Be-
völkerung verändern. Die Anzahl der über 65-jährigen bzw. der über 80-jährigen werden
sich gegenüber heute bis 2040 verdoppeln.

Abbildung 16: Entwicklung der älteren Bevöl-
kerung (Quelle: Bevölkerungsprognose Kan-
ton Solothurn 2016, mittleres Szenario)

Beschäftigte
Mit rund 750 Beschäftigten im Vergleich zu 3‘500 Einwohnern ist Erlinsbach SO in ers-
ter Linie eine Wohngemeinde. Von den Beschäftigten macht der 3. Sektor (Dienstleis-
tungen) mit rund 2/3 den grössten Anteil aus. Die Anzahl Beschäftigte hat ab Ende der
1990er Jahren vor allem im 2. Sektor markant abgenommen. Seit 2008 kann aber wie-
der eine leichte Zunahme verzeichnet werden, sowohl im 2. wie auch im 3. Sektor.
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Abbildung 17: Entwicklung der Beschäftigten
(Quelle: Betriebszählung / STATENT, BfS)

3.7 Fassungsvermögen (vor Revision)

Das Fassungsvermögen der Bauzonen wurde ein erstes mal vor Beginn der Ortspla-
nungsrevision berechnet (vgl. Anhang 1):

- Bei gleichbleibender Bebauungsdichte (E/ha) könnten die rechtskräftigen
knapp 3'800 Einwohnende aufnehmen;

- Mit den vom Kanton vorgegebenen Soll-Dichten könnten rund 4'200 Einwoh-
nende aufgenommen werden.

Das Fassungsvermögen des revidierten Bauzonenplans ist im Planungsbericht erläutert.
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4 Mobilität
4.1 Strassennetz

Das Strassennetz von Erlinsbach wird von einem Kantonsstrassenkreuz geprägt, welches
seinen gemeinsamen Knoten (Kreisel) im Dorf von Niedererlinsbach hat. Insbesondere
auf der Ortsdurchfahrt von Nieder- und Obererlinsbach ist die Verkehrsbelastung ein
Problem, sowohl was die Verkehrssicherheit, den Verkehrsfluss wie auch die Wohnqua-
lität betrifft. Mittels Betriebs- und Gestaltungskonzept sind bereits Massnahmen vorge-
sehen.

Nr. Strassenabschnitt DTV 2015 DTV 2030
(kant. Verkehrsmo-

dell)

DTV 2040
(kant. Verkehrsmo-

dell)

219 Aarauerstrasse 11‘500 ca. 11‘000 ca. 14’100

218 Gösgerstrasse 5‘900 ca. 6‘500 ca. 9’100

241 Stüsslingerstrasse 2‘500 ca. 4‘000 ca. 4’800

HS Hauptstrasse Obererlins-
bach

--- ca. 6‘000 ca. 7’600

Abbildung 18: Strassenbelastungen (Quelle
SOGIS)

Das kommunale Strassennetz setzt sich aus den Sammel- und Erschliessungsstrassen
zusammen, welche die verschiedenen Quartiere an das Hauptstrassennetz anschliessen.
Die Erschliessungsstrassen sind grösstenteils als Stichstrassen ausgestaltet, an deren
Ende ein Fussweg fortgesetzt wird. Auf dem kommunalen Strassennetz sind heute fol-
gende Konflikte bekannt:

- Hohlengraben: nicht ausgebaute Sammelstrasse
- Schulweg/Kapellenweg (bei Huber Metall):  Konflikte MIV und Velo, Schwel-

len
- Leimenweg, Schlosshalde, Vogelbergstrasse: enge, steile Erschliessungsstras-

sen
- Ruhender Verkehr auf Gemeindestrassen

HS
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4.2 Öffentlicher Verkehr

Erlinsbach wird von 2 Buslinien bedient und besitzt innerhalb des Siedlungsgebiets (Teil
SO) 7 Bushaltestellen:

- Linie 2: Aarau – Barmelweid, verkehrt im 8‘-Takt (bis Erlinsbach Oberdorf)
- Neue Linie 519: Lostorf, Mineralquelle und Schönenwerd via Stüsslingen- Er-

linsbach mit guten Anschlüssen von und zur S-Bahn in Schönenwerd, verkehrt
im 30’-Takt

Abbildung 19: Haltestellen (Quelle: map.se-
arch.ch)

Durch die hohe Bedienung der Linie 2 verfügt Erlinsbach auf der Nord-Süd-Achse über
eine sehr gute öV-Erschliessungsqualität, die durch die Kombination mit der Linie 271
im Zentrumsbereich von Niedererlinsbach noch verbessert wird. Somit liegt der grösste
Teil des Siedlungsgebiets mindestens innerhalb einer öV-Güteklasse D1 (gemäss Solo-
thurner System). Gewisse Randquartiere im Süden der Gemeinde liegen in der Güte-
klasse D2.

Abbildung 20: öV-Güteklassen (Quelle: SO-
GIS, abgerufen 6/2024)



Grundlagenbericht | Mobilität
24

4.3 Fuss- & Veloverkehr

Der Fussverkehr ist heute im nördlichen und südlichen Siedlungsteil unterschiedlich or-
ganisiert:

- Nördlich Stüsslingerstrasse: Auf den meisten Sammel- und Erschliessungs-
strassen bestehen keine Trottoirs. Die Fussgänger und Fahrzeuge teilen sich
die Fahrbahn.

- Südlich Stüsslingerstrasse: Entlang der Sammelstrassen bestehen grösstenteils
Trottoirs. Die Erschliessungsstrassen werden auch hier im Mischverkehr gere-
gelt.

- Zwischen den Quartieren sind zahlreiche Fussgängerverbindungen bestehend
oder geplant (laut Erschliessungsplan). Damit kann ein zusammenhängendes
Netz angeboten werden.

Konflikte oder Netzlücken sind folgende bekannt:

- Querung Hauptstrasse im Bereich Hirschen
- Netzlücke Kapellenweg-Mühlefeld (im Erschliessungsplan vorgesehen, aber

noch nicht gebaut)
- Netzlücke Erzbachstrasse-Dorfzentrum (Volg)
- Veloführung auf Hauptstrasse (mit vorgesehenem BGK zu regeln)
- Veloführung Richtung Stüsslingen und Richtung Gösgen

Für den Radverkehr bestehen heute keine speziellen Radwege oder –streifen. Es gilt der
kantonale Velonetzplan aus dem Jahr 2019 zu berücksichtigen. Darin sind die Velovor-
rang- und Velohauptrouten verzeichnet. In der Gemeinde Erlinsbach finden sich zwei
Alltagsverkehrsrouten innerhalb des Siedlungsgebietes sowie eine Ergänzungsstrecke
und eine Velofreizeitroute Nr. 3 im Süden des Gemeindegebietes.

Abbildung 21: Auszug kantonaler Velonetz-
plan, 2019
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4.4 Verkehrssicherheit

Entlang den Hauptstrassen lassen sich verschiedene Unfallschwerpunkte lokalisieren:

- Ortsdurchfahrt Ober- und Niedererlinsbach
- Knoten Hauptstrasse / Stüsslingerstrasse

Mit dem vorgesehenen Betriebs- und Gestaltungskonzept sollen diese kritischen Stellen
entschärft werden. Zudem setzt die Gemeinde in den Quartieren flächendeckend Temp0
30 um. Als letzte Etappe ist noch der Bereich Kilbig, Erzbachstrasse und Jöggigässli vor-
gesehen.

Abbildung 22: Unfälle mit Personenschaden
2011 – 2023 (Quelle:  geo.admin.ch)

4.5 Pendler

Gemäss den kantonalen Pendlerdaten wurden 2014 rund 1‘740 Erwerbstätige in der Ge-
meinde gezählt. Davon pendelten mehr als die Hälfte (989) in den Kanton Aargau. 253
Erlinsbacher arbeiten in ihrer Wohngemeinde.

Arbeitsgemeinde 2011 2014
Däniken 17 18
Dulliken 5 12
Erlinsbach (SO) 231 253
Gretzenbach 11 10
Hägendorf 8 8
Lostorf 18 15
Niedergösgen 24 44
Olten 70 75
Schönenwerd 48 48
Solothurn 8
Stüsslingen 7 8
Trimbach 10 12
Winznau 5
Kanton Aargau 964 989
Kanton Basel-Landschaft 16 18
Kanton Basel-Stadt 9 5
Kanton Bern 25 23
Kanton Luzern 17 20
Kanton Zug 5
Kanton Schwyz 5
Kanton Zürich 121 120
Kanton Solothurn / Andere Gemeinden 32 36
Anderer Kanton / Andere Gemeinden 12 13
Total Erwerbstätige 1’655 1’740

Abbildung 23: Pendlerstatistik (Quelle: Sta-
tistik SO)
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5 Landschaft und Freiraum
5.1 Landwirtschaft

Landwirtschaftsbetriebe
Auf dem Gemeindegebiet von Erlinsbach sind laut kantonalen Grundlagen heute noch
11 Bauernbetriebe aktiv (siehe „Landwirtschaftspicasso“ im Anhang). Davon liegt ein
Hof innerhalb des Siedlungsgebiets (Stand vor Ortsplanungsrevision):

- Beatrix Müller, Gösgerstrasse 39: Der Betrieb liegt am Siedlungsrand und hat
genügend Entwicklungsraum.

Güterregulierung / Landwirtschaftliche Planung
Aufgrund der schlechten Parzellenstruktur und gemäss Richtplaneintrag L-1.3 soll Er-
linsbach eine Güterregulierung prüfen. Eine solche wurde bereits zu einem früheren
Zeitpunkt eingeleitet, dann aber aus verschiedenen Gründen sistiert. Der Gemeinderat
ist in Abklärung, wie der Prozess aufgegleist werden soll (mittels Flurbereinigung oder
Melioration).

Flurwege
Der Unterhalt der Flurwege auf dem Gemeindegebiet ist heute nicht klar geregelt. An
einzelnen Stellen besteht allerdings dringlicher Sanierungsbedarf. Mit einem kurzfristig
zu erarbeitenden Flurwegkonzept möchte die Gemeinde die notwendige Grundlage für
den Unterhalt dieses Wegnetzes schaffen.

Landumlegung Gugen
Im Bereich der neuen Zufahrt zum Steinbruch Gugen sollte gemäss Kanton die Ge-
meinde, die Trägerschaft für eine vertragliche Landumlegung übernehmen. Dies mit
dem Ziel eine auf die neue Zufahrt abgestimmte, sinnvolle Parzellenstruktur zu erhalten.
Mit diesem „kleinen“ Projekt könnte die Gemeinde Erfahrungen im Umgang mit der
oben erwähnten Landwirtschaftsplanung sammeln. Dies vermutlich mit sehr geringen
eigenen Kosten (insbesondere Verfahrenskosten durch Übernahme der Trägerschaft),
weil neben den Bundes- und Kantonsbeiträgen die Restkosten eventuell ganz oder gröss-
tenteils vom Steinbruchbetreiber als Auslöser übernommen werden müssten. Im Grund-
satz befürwortet die Gemeinde die Landumlegung Gugen sowie die Güterregulierungen.
Im Moment sind aber die Ressourcen der Gemeinde durch andere Grossprojekte gebun-
den. Die Bau- und Werkkommission sieht zudem vor, ein Flurweg-Konzept aufzugleisen.

Fruchtfolgeflächen
Die Fruchtfolgeflächen (FFF) sind grundsätzlich mittels Landwirtschaftszonen zu schüt-
zen. Gemäss den kantonalen Grundlagen ist der grösste Teil der landwirtschaftlichen
Flächen in Erlinsbach als FFF deklariert.
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5.2 Landschaft

Auf dem Gemeindegebiet sind folgende Inventare relevant:

- Juraschutzzone: belegt praktisch das ganze Landwirtschafts- und Waldgebiet
von Obererlinsbach

- BLN-Gebiet „Aargauer und östlicher Solothurner Faltenjura“
- Kantonale Vorranggebiete im Norden und Süden der Gemeinde
- Trockenwiese und –weide von nationaler Bedeutung „Summerhalden“
- Kantonale Naturreservate: Grien, Weiher Summerhalden
- Regionale Wildtierkorridore (Massnahmen entlang der betroffenen Kantons-

strassen liegen im Zuständigkeitsbereich des Kantons):
- Eppenberg Wöschnau (SO 13): Auf der Gösgenstrasse (Kantonsstrasse) sind

Massnahmen zur Verhütung von Wildunfällen vorzusehen
- Gugenfeld (SO 32): Auf der Stüsslingerstrasse (Kantonsstrasse) sind Mass-

nahmen zur Verhütung von Wildunfällen vorzusehen
- Vernetzungsprojekt: Erlinsbach SO ist Teil des Vernetzungsprojekts Landwirt-

schaft Olten-Thal-Gäu (Zuständigkeit Erlinsbach SO: Gemeinderat Ressort
Landwirtschaft)

- Kommunales Landschaftsinventar Obererlinsbach: von 1986, inklusive Objekt-
blätter

- Kommunales Landschaftsinventar Niedererlinsbach: von 1999, (Hinweis: Ein-
zelbäume wurden nicht aufgenommen, nur hochstämmige Obstbäume)

- Naturkonzept Niedererlinsbach aus dem Jahr 1999

Abbildung 24: Überkommunale Inventare
(Quelle: SOGIS)
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Abbildung 25: Trockenwiese Summerhalde
(Quelle: map.geo.admin.ch)

Folgende Konflikte sind bekannt:
- Aareraum (Schachenpark):  Nutzungskonflikte zwischen Landwirtschaft,

Hündeler, Velo, Pferden, Inliner, Wanderer, Familien, Nacktbadenden, Natur-
schutz, Grundwasserschutz. Laut Agglomerationsprogramm (L302) ist ein
überkommunales Nutzungskonzept vorgesehen.

5.3 Erholung / Freizeit

Für die Erholung und Freizeitgestaltung der Bevölkerung sind folgende Anlagen von
zentraler Bedeutung:

Innerhalb Siedlungsgebiet:
- Dorfplatz (multifunktionaler Platz), sowie angrenzender Kirchenbezirk
- Aussenanlagen der Schulhäuser (inkl. jener in Erlinsbach AG)
- Sportanlage Breite
- Spielplatz Kalkhof (Erlinsbach AG)
- Dubenmoosteich (kleiner Park)

Ausserhalb Siedlungsgebiet:
- Naherholungsgebiete entlang der Aare
- Naherholungsgebiete in den bewaldeten Hügel (Gugen, Muggenloch, Boden,

Herrenholz), inkl. lokales Wanderwegnetz und diversen Grillplätzen in den
Wäldern

5.4 Naturgefahren

Laut Gefahrenkarte Rutschung (2011) und Wasser (2023) sind in Erlinsbach folgende
Naturgefahren vorhanden:

- Hochwasser: Entlang der Bäche bestehen zum Teil mittlere (blau) und sogar
erhebliche (rot) Gefährdungen.

- Hangmuren: An verschiedenen punktuellen Stellen (Haumesser, Pfad-
acker/Hornstrasse, Hohrain und Weihermatt) an den Hangfüssen bestehen
mittlere bis geringe Gefährdungen.

- Rutsch: In den Gebieten Reben und Vorziel bestehen mittlere (Terrassenhäu-
ser) und geringe Gefährdungen.

Laut den technischen Berichten zu den Naturgefahrenkarten sind Massnahmen an
Stellen vorgeschlagen und zu prüfen:
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Gefahrenkarte Wasser (2023)

- Dubenmoosbach: Objektschutz für Firmengelände Gubler und Bereich Rain-
listrasse im Überflutungsbereiche.

- Vorzilbächli/Mülimattbächli: Objektschutzmassnahmen entlang Wei-
herstrasse.

- Hohlengrabenbächli: Objektschutzmassnahmen für Gebäude im Überflutungs-
bereich

Gefahrenkarte Rutschung (2011)
- Hangmuren: Objektschutzmassnahmen für 10 Wohnhäuser innerhalb des

blauen Gefahrenbereiches
- Rutschung: Es liegen keine Gebäude innerhalb der blauen Zone, allenfalls sind

bei intensivierende Geländebewegungen auf dem Vorplatz und im Gartenbe-
reich der Terrassensiedlung an der Stüsslinger-Strasse Massnahmen zu prüfen

Gemäss Gesetzgebung liegt die Priorität verbindlich und klar bei den passiven Massnah-
men wie Gewässerunterhalt und raumplanerischen Massnahmen (Gewässerraum, evtl.
Freihaltezonen). Als Massnahmen werden bspw. die Erhöhung der Gerinne- und Durch-
flusskapazitäten beim Dubenmoosbach, Vorzielbächli, Hohlengrabenbächli und Erz-
bach umgesetzt.

Die Gefahrenkarte Wasser wurde im Jahr 2023 überarbeitet und weisst neu fast keine
Gefahrengebiete mit erheblicher (rot) Gefährdung auf (Ausnahmen: Entlang Bachab-
schnitte Vorzilbächli und Dubenmoosbach). Aufgrund der Erosionsgefährdung von Bö-
schungen liegen Ufererosionen schwacher oder mittlerer Intensität vor. Gebäude sind
davon aber nicht betroffen.

Abbildung 26: Naturgefahrenkarte (Quelle:
SOGIS, abgerufen 6/2023)
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5.5 Gewässer

Durch das Gemeindegebiet führen verschiedene Fliessgewässer:

- Der durch das gesamte Siedlungsgebiet laufende Erzbach bildet die „Lebens-
ader“ von Erlinsbach und ist für die Siedlungsqualität von hoher Bedeutung.
Er ist zwar nur an wenigen Stellen eingedolt, weist aber an den meisten Ab-
schnitten einen künstlichen oder naturfremden Verlauf auf.

- Weitere Bäche liegen auf dem Gemeindegebiet: Zwiselbach, Barmelhofbächli,
Chalofenbächli, Eienbächli, Eymattbächli, Hohlengrabenbächli, Dubenmoos-
bach, Mülimattbächli, Vorzielbächli, Brunnbächli, Schrannenbächli.

Im Rahmen der Nutzungsplanung wurde entlang der Gewässer der Gewässerraum ge-
mäss übergeordneter Gesetzgebung festgelegt. Als übergeordnete strategische Grund-
lage sind das kantonale Wasserbaukonzept (2018) sowie die kantonale Revitalisierungs-
planung (2014) zu beachten.  Das Wasserbaukonzept 2018 basiert auf den strategischen
Gewässerplanungen des Kantons Solothurn und den interkantonalen Planungen an der
Aare. Diese wurden durch die Teilrevision der eidg. Gewässerschutzgesetzgebung aus-
gelöst und in den Jahren 2011 bis 2014 erstellt. Sie berücksichtigen die Themen Revita-
lisierung der Fliessgewässer, Sanierung des Geschiebehaushalts sowie die Sanierung der
Fischgängigkeit bei Wasserkraftanlagen. Das aktuelle Wasserbaukonzept 2018 ist von
Kanton und Gemeinden bei raumwirksamen Tätigkeiten als Grundlage zu berücksichti-
gen.

Der Bachunterhalt erfolgt gemäss dem kommunalen Unterhaltskonzept.

Abbildung 27: Ökomorphologie Fliessgewäs-
ser (Quelle: SOGIS)
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Laut kantonaler Revitalisierungsplanung ist eine Aufwertung des unteren Teils des Erz-
baches innert 20 Jahren vorgesehen. Ein Vorprojekt wurde bereits ausgearbeitet. Zu-
ständig sind die Kantone Solothurn und Aargau, wobei die Koordination beim Kanton
Aargau liegt.

Abbildung 28: Revitalisierungsplanung 2014
(Kanton SO)

5.6 Wald

Auf dem Gemeindegebiet erfüllt der Wald auf unterschiedlichen Flächen eine Schutz-
funktion gegenüber Naturgefahren. Sollte innerhalb dieser Schutzwälder Handlungsbe-
darf bestehen, kann ein Schutzwaldprojekt ausgearbeitet werden. Schutzwaldmassnah-
men werden finanziell vom Kanton zu 80% unterstützt, die restlichen 20% entfallen auf
den Nutzniesser, sprich auf den Verantwortlichen, was auch die Gemeinde Erlinsbach
SO sein kann. Laut Gemeinde besteht hier allerdings kein Handlungsbedarf.

Abbildung 29: Schutzwälder (SOGIS)

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision werden die Waldflächen und -grenzen überprüft.
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6 Umwelt
6.1 Belastete Standorte / Altlasten

Die gemäss kantonalem Kataster aufgeführten beiden sanierungsbedürftige Kugelfänge
sind zwischenzeitlich saniert.  Einige Standorte sind noch untersuchungsbedürftig.
Diese Untersuchungen laufen nach einem eigenständigen Verfahren.

Abbildung 30: Kataster der belasteten Stand-
orte (Quelle: SOGIS)

6.2 Bodenbelastung

Gemäss kantonaler Hinweiskarte (SOGIS: Prüfperimeter Bodenabtrag) sind in Erlins-
bach keine Bodenbelastungsgebiete vorhanden. Allerdings sind – wie andernorts – meh-
rere Verdachtsflächen aufgeführt (z.B. Privatgärten vor 1955, Familiengärten, Gärtne-
reien u.ä.).



Grundlagenbericht | Umwelt
33

6.3 Grundwasserschutz

In Erlinsbach SO sind folgende Grundwasserschutzzonen vorhanden:

- Grundwasserschutzzone Weid (genehmigt mit RRB Nr. 1995/1230 vom 2. Mai
1995, nicht gesetzes-konforme Schutzzone): Eine Revision ist vorgesehen (zu-
ständig ist die Gemeinde Erlinsbach AG)

- Grundwasserschutzzone Breitmis (genehmigt mit RRB Nr. 1995/1231 vom 2.
Mai 1995, nicht gesetzeskonforme Schutzzone): es handelt sich hierbei um eine
privat genutzte Quelle

- Grundwasserschutzzone Gillacker (genehmigt mit RRB Nr. 2018/758 vom 22.
Mai 2018, gesetzeskonforme Schutzzone).

Abbildung 31: Gewässerschutzkarte (Quelle:
SOGIS)
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6.4 Störfallobjekte

In der Gemeinde sind einzig die Kantonsstrassenabschnitte der Störfallverordnung un-
terstellt.

Abbildung 32: Gefahrenhinweiskarte Störfälle
(Quelle: SOGIS, abgerufen 6/2024)






























	anhang_grundlagen_analysekarten_240605

